
           Anlage 1 
 
Fortsetzung der Begründung 
 
Im Prüfbericht des Zuwendungsgebers zur Teilmaßnahme Aachener Straße sind innerhalb 
der Position Haltestellenausbau für „Sicherungsmaßnahmen im Haltestellenbereich“ Abwei-
chungen zu den im Kostenänderungsantrag veranschlagten zuwendungsfähigen Kosten 
entstanden, die vom Zuwendungsgeber teilweise als nicht zuwendungsfähig abgesetzt wor-
den sind. 
 
Da die Arbeiten für den Umbau der Straßen- und Gehwegflächen im Bereich der Endhalte-
stelle Junkersdorf (Position Straßenbau) beschränkt ausgeschrieben wurden, ist zwischen 
der KVB AG und der Bewilligungsbehörde festgelegt worden, dass eine Kostenerhöhung 
über die ursprünglich angezeigten und genehmigten Kosten hinaus nicht als zuwendungsfä-
hig akzeptiert wird. Aufgrund der erhöhten Submissionsergebnisse wurden, entsprechend 
der vorgenannten Festlegung, alle über den angezeigten und genehmigten Betrag hinaus-
gehenden Kosten vom Zuwendungsgeber als nicht zuwendungsfähig erklärt. 
 
Aufgrund der Abrechnungsergebnisse des Zuwendungsgebers stellt sich nun die Kostensi-
tuation für die Stadt Köln wie folgt dar: 
 
nach Abrechnungser-
gebnis der Bezirksregie-
rung Köln in DM 

Gesamt-
kosten 

davon zu-
wendungs-

fähig 

davon 
nicht zu-

wendungs-
fähig 

gewährte  
Zuwendungen  

(inkl. Planungs- 
kostenzuschuss) 

Eigenanteil 
(Gesamtkosten 
./. Zuschuss) 

Südliche Gürtelstrecke 31.064.160 23.550.307 7.513.853 22.171.075 8.893.086
Stadt Köln 20.611.154 13.869.516 6.741.638 13.056.566 7.554.588
KVB 10.453.006 9.680.791 772.215 9.114.509 1.338.497
Neusser Straße 19.738.628 15.509.794 4.228.834 14.888.623 4.850.005
Stadt Köln 8.905.541 7.857.868 1.047.673 7.543.119 1.362.422
KVB 10.833.087 7.651.926 3.181.161 7.345.504 3.487.583
Aachener Straße 32.149.221 29.574.894 2.574.327 27.974.720 4.174.501
Stadt Köln 15.716.447 14.408.798 1.307.649 13.628.918 2.087.529
KVB 16.432.774 15.166.096 1.266.678 14.345.802 2.086.972
Städtischer Gesamteigenanteil in DM: 11.004.539
Städtischer Gesamteigenanteil in € gerundet: 5.626.600
 
Nach Abzug der Zuwendungsanteile für Bau- und Planungskosten verbleibt also ein neuer 
städtischer Eigenanteil in Höhe von insgesamt 11.004.539,00 DM (gerundet 5.626.600,00 €). 
 
Der Rat hat bisher folgende Investitionsbeteiligungen der Stadt an der  3-teiligen Umrüs-
tungsmaßnahme der KVB AG „Südliche Gürtelstrecke, Neusser Straße, Aachener Straße“ 
beschlossen bzw. zur Kenntnis genommen. 
 
Ratsbeschlüsse in DM    in €    
31.10.1991 2.771.500 DM 1.417.045 €  
23.03.1995 1.000.500 DM 511.548 €  
13.03.1997 150.000 DM 76.694 € (nur Endhaltestelle Sülzgürtel) 
26.09.2002 1.300.431 DM 664.900 €  
15.12.2005 5.361.321 DM 2.741.200 €  
Gesamt (inkl. 
Rundungen) 10.583.753 DM 5.411.400 €  
 
 
 



 
 
Gegenüber dem Ratsbeschluss vom 15.12.2005 ergeben sich nun Mehrkosten in Höhe von 
420.819,00 DM (rund 215.200,00 €): 
 
Städtischer Eigenanteil für die Teilmaß-
nahme Aachener Straße in DM 

Ratsbeschluss 
vom 15.12.2005 

Nach Abrech-
nung gem. Prüf-
bericht zum SVN 
vom 11.12.2006 

Mehrkosten 
gegenüber 

dem Ratsbe-
schluss vom 
15.12.2005 

Gesamtkosten 15.716.187 15.716.447 
./. Zuwendungen für Baukosten -13.589.477 -12.967.918 
./. Zuwendungen für Planungskosten -460.000 -661.000 
= Eigenanteil Stadt Köln 1.666.710 2.087.529 420.819
In €  215.162
In € gerundet  215.200
 
Die von der KVB AG durchgeführte und somit auch vorfinanzierte Teilmaßnahme Aachener 
Straße ist abgeschlossen und mit der Bezirksregierung Köln abgerechnet. Die GVFG-
Zuwendungen wurden von der KVB AG in voller Höhe vereinnahmt. Lediglich die Restab-
rechnung der städtischen Eigenanteile steht noch aus.  
 
Finanzierung 
 
Von dem aktuellen städtischen Eigenfinanzierungsanteil an der Teilmaßnahme Aachener 
Straße in Höhe von 2.087.529,00 DM (1.067.337,00 €) wurden bisher insgesamt 
1.419.800,00 DM (rund 725.933,00 €) an die KVB AG überwiesen, so dass insgesamt noch 
ein Restbetrag in Höhe von 667.729,00 DM (rund 341.404,00 €) an die KVB AG zu überwei-
sen ist. 
 
Auf der Finanzstelle 6903-1201-0-9000 – Z an KVB AG für Umrüstungsstrecken stehen im 
Haushaltsplan 2008 / 2009 zur Finanzierung ausreichend Mittel zur Verfügung, Teilfinanz-
planzeile 11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen. 
 


